1. Im Biberacher Friedensbündnis sind die unten aufgeführten Organisationen, Kirchengemeinden, Parteien, Vereine und Einzelpersonen zusammengeschlossen.

2. Ziel und Zweck des Zusammenschlusses ist es, Veranstaltungen zu den Themen Frieden und Entwicklung im Landkreis Biberach zu planen und durchzuführen. Außerdem sollen Projekte finanziell durch Spendenkampagnen gefördert werden.

3. Die Veranstaltungen und Projekte sind dem Gedanken der Förderung friedlicher Konfliktbewältigung, einer gerechten Entwicklungspolitik, sowie der Bewahrung und Schonung unserer natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtet.

4. Beschlussorgan sind die jeweils am 3. Mittwoch eines geraden Monats stattfindenden Treffen. Weitere Treffen oder Verlegungen werden gemeinsam festgelegt.

5. Vertreter/innen werden von den unterzeichnenden Organisationen nach eigener Regelung bestimmt. Sie sind die Ansprechpartner und Multiplikatoren für den Trägerkreis.

6. Zu den Treffen wird schriftlich zwei Wochen im Voraus eingeladen, in der Regel durch Email oder Fax.

7. 
Alle Unterzeichner verpflichten sich, jeweils für ein halbes Jahr in regelmäßigen Abständen, den Geschäftsführenden Ausschuss zusammen mit einer weiteren Partnerorganisation und nach Möglichkeit Einzelpersonen zu übernehmen.

8. Der Geschäftsführende Ausschuss hat die Aufgabe, die Treffen vorzubereiten, den Trägerkreis zu leiten und während seiner Amtszeit mindestens eine Veranstaltung oder ein Projekt zu den genannten Themen zu initiieren. 

9. Der jährliche Mitgliedbeitrag wird von der Vollversammlung festgelegt und beträgt im Moment 5,- € für Einzelpersonen und 30,- € für Organisationen. Aus diesem Grund wird vom Trägerkreis für zwei Jahre ein Kassier gewählt und ein Konto eingerichtet. Die Kassenprüfung nehmen einmal im Jahr zwei gewählte Prüfer/innen wahr. Projekte und Veranstaltungen werden nach Absprache separat finanziert.

10. Diese Satzung kann durch eine Zwei-Drittel-Mehrheit der unterzeichnenden Mitglieder abgeändert werden.

11. Im Falle einer Auflösung fällt das Vermögen an den Eine-Welt-Laden e.V. in Biberach. 

12. Das Statut tritt nach der konstituierenden Sitzung am 20. August 2003 in Kraft. zurück


Beitrittserklärung

Hiermit trete ich / treten wir dem Biberacher Friedensbündnis bei.

Als Unterzeichner erkenne ich / erkennen wir das Statut des Bündnisses an und verpflichte mich / verpflichten uns an die Regelungen zu halten.

(Organisation/Einzelperson)

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich das Biberacher Friedensbündnis, erstmalig unmittelbar nach dem Beitritt und in den folgenden Jahren jeweils zum 15. Februar den jährlichen Mitgliedsbeitrag abzubuchen.

Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

 FORMCHECKBOX 
  Mit der Veröffentlichung meiner Mitgliedschaft in Dokumenten des Friedensbündnisses bin ich einverstanden

Konto-Nummer

bei (Bank oder Sparkasse)

Bankleitzahl

Datum  und Unterschrift  

(bei Organisationen, Kirchengemeinden, Parteien oder Vereinen ist die Unterschrift eines oder einer Bevollmächtigen notwendig.)

Unterschriebenes Statut bitte an

Richard Mohr, Thüringenstraße 10, 88400 Biberach senden.



Mitglieder des Biberacher Friedensbündnisses
Betriebsgruppe der Beschäftigten des ZfP Bad Schussenried, Bündnis 90/Die Grünen, DGB Ulm-Biberach, Diakonie Biberach, Eine-Welt-Laden Biberach, Evangelische Gesamtkirchengemeinde Biberach, IG Metall Ulm, Partnerschaftsverein Biberach e.V., SPD-Senioren Biberach

Einzelmitglieder:

Stefan Ascher, Emilie Bast, Karin Brugger, Jens David, Adelinde Eiberle, Anton Eiberle, Edda Fenstermann-Popp, Ulrike Franzreb-Pässler, Hansjörg Glauner, Andreas Gratz, Roland Groner, Martin Hofbauer, Rüdiger Klan, Michael Kugelmann, Ralph Lange, Peter Paul Metz, Richard Mohr, Dr. Fritz Neher, Stefan Pofahl, Hans Reichenzer, Wolfgang Seul, Andrea Sülzle, Johann Späh, B. Werner, Ingeborg Wissel, Gudrun Zink. (Stand: 08.08.2005) 




Kontakt:

Richard Mohr, 

Thüringenstraße 10, 88400 Biberach 

oder Email: bm.hofbauer@web.de.
Konto:  831 2855 
bei der Kreissparkasse Biberach 
BLZ 654 500 70
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